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Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement EJPD 

Änderung des Bundesgesetzes über internationale Rechtshilfe in 

Strafsachen (IRSG) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Anfangs Oktober 2018 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD die 
Kantonsregierungen im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zum Ent
wurf einer Änderung des IRSG Stellung zu nehmen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stel
lungnahme und teilen Ihnen mit, dass wir mit der geplanten Änderung des IRSG einverstan
den sind. Grundlegend ist, dass - wie vorgesehen - Rechtshilfe nur erfolgt, wenn auf der er
suchenden Seite die hier geltenden Standards respektiert werden, und die Schweiz künftig 
allen nicht-nationalstaatlichen Strafinstitutionen Rechtshilfe leisten kann, sie aber durch die 
neue Regelung zu keiner Zusammenarbeit verpflichtet wird (Art. 1 Abs. 4 IRSG). 

Freundliche Grüsse 

Paul Winiker 
Regierungsrat 
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